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Verbrennen von Pflanzenabfällen aus Hausgärten pp. !

"Pflanzenabfälle“ sind grundsätzlich der kommunalen Müllentsorgung zu überlassen, sofern sie nicht - etwa durch Kompostieren - vom Besitzer selbst verwertet werden. Die Pflanzenabfallverordnung NRW, nach der es Privatleuten gestattet war,  kleine Mengen an Pflanzenabfällen auch durch Verbrennen selbst zu entsorgen, ist von der Landesregierung bereits zum 01.Mai 2003 aufgehoben worden.

Daher ist das Verbrennen von Pflanzenabfällen aus Hausgärten u.ä. generell verboten.

Wegen der Vielzahl entsprechender  Anfragen bei der örtlichen Ordnungsbe- behörde  wird auf dieses Verbot nochmals ausdrücklich hingewiesen.

Bitte nutzen Sie für die Entsorgung der pflanzlichen Abfälle die Angebote des kommunalen Abfallentsorgers „RegioEntsorgung“ (Biotonne, Grünabfallsammlungen) und informieren Sie sich auf den Internetseiten unter http://www.regioentsorgung.de/
Verbrennen von dürrem Gras ist ebenfalls verboten!

Jahr für Jahr wird festgestellt, dass dürres Gras sowie die Bodendecke auf Feldrainen, Böschungen, nicht bewirtschafteten Flächen und an Wegrändern vielerorts abgebrannt werden. Nach dem Landschaftsgesetz NRW ist es unzulässig, diese Flächen abzubrennen, zu beschädigen, zu vernichten oder mit chemischen Mitteln (Herbiziden) niedrig zu halten. Pflegemaßnahmen und die bestimmungsgemäße Nutzung bleiben unberührt. Die Vernichtung ist deshalb untersagt, weil die nicht bewirtschafteten Flächen, Böschungen und Feldraine überwiegend ökologische Nischen darstellen, auf denen sich Kleinlebewesen und selten gewordene Pflanzen weitgehend unbeeinträchtigt entwickeln können. Zuwiderhandlungen gegen diese bereits seit 1975 geltenden Verbote im Landschaftsgesetz NRW können als Ordnungswidrigkeit von der Unteren Landschaftsbehörde im Einzelfall mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Im Interesse des Natur- und Artenschutzes ist jeder dazu aufgerufen, diese Bestimmungen zu beachten. 

Langerwehe, den 11. März.2008

Der Bürgermeister

I.V.

gez. Peter Heinen 
(Peter Heinen – GVD -)





Besuchszeiten:
Montag - Freitag
 8.00 - 12.00 Uhr


Bankverbindung:
SK Düren, Kto.-Nr.  1 300 110

Dienstag

14.00 - 16.00 Uhr




(BLZ 395 501 10)

Donnerstag

14.00 - 17.45 Uhr




Postgiroamt Köln Nr. 107 98-50

- oder nach Vereinbarung -






(BLZ 370 100 50)


